
 

 

 

 

Interpellation 

Ist die Schweiz neutralitätspolitisch gut auf einen Cyberkrieg 

eingestellt? 
 

 

Der Entwurf des Sicherheitsberichts 2021, den der Bundesrat am 28. April 2021 verabschiedet 

hat, misst den Cyberrisiken zurecht eine grosse Bedeutung bei. Die rasch fortschreitende 

Digitalisierung sämtlicher Lebensbereiche machen den Cyberraum zu einem Schlüsselbereich 

auch für die zukünftige Aussen- und Sicherheitspolitik. Die neuartigen Risiken erfordern 

technische und militärische Kapazitäten, um auf sie einzuwirken und Angriffe abzuwehren. 

Notwendig ist aber auch die Klärung wichtiger völkerrechtlicher Normen und des bestehenden 

neutralitätspolitischen Konzepts der Schweiz. In diesem Zusammenhang bitte ich den 

Bundesrat um die Beantwortung folgender Fragen:  Ich bitte den Bundesrat folgende Fragen zu 

beantworten: 

 

1. Hat der Bundesrat eine vertiefte Abklärung vorgenommen, wie das Neutralitätsrecht im 

Cyberraum und in der Cyberkriegsführung anzuwenden ist? 

2. Hat er klare Vorstellungen, wann bei Cyberoperationen die Kriegsschwelle erreicht 

wird? 

3. Auf welche Art stellt er sicher, dass das schweizerische Territorium in Cyberkonflikten 

den Kriegführenden nicht zur Verfügung steht, wie es das Neutralitätsrecht verlangt? 

4. Wie stellt er sicher, dass Kriegführende gleichbehandelt werden, beispielsweise bei der 

Weitergabe von Technologie? 

5. Die Schweiz ist nicht nur fallweise neutral, sondern einer dauernden Neutralität 

verpflichtet, was bereits in Friedenszeiten Vorwirkungen hat. Welche Vorwirkungen 

beachtet der Bundesrat in Bezug auf mögliche zukünftige Cyberkonflikte? 

6. Welche Formen und Intensität der internationalen Zusammenarbeit sind in diesem 

Bereich mit der dauernden Neutralität vereinbar? 

7. Was kommuniziert der Bundesrat dazu gegenüber anderen Staaten, um die 

Neutralitätspolitik der Schweiz glaubwürdig zu machen? 

8. Die Neutralität ist auch Grundlage für eine besondere internationale Rolle der Schweiz 

als Brückenbauerin und Vermittlerin. Will der Bundesrat diese Rolle auch im Zeitalter 

der Cyberkonflikte wahrnehmen und wie?  

9. In welchen thematischen Feldern sieht er eine besondere Chance für die Schweiz? 

10. Ist sich der Bundesrat der Risiken bewusst, ungewollt Völkerrecht zu brechen, 

neutralitätsrechtliche Vorgaben zu missachten, die aufgebauten technischen Mittel 

wenig wirkungsvoll einzusetzen oder den aussenpolitischen Spielraum schlecht zu 

nutzen, falls er sich darauf beschränkt, nur fallweise eine Neutralitätspraxis zu 

entwickeln? 

11. Am Ende des kalten Krieges hat der Bundesrat in einem Neutralitätsbericht eine damals 

zeitgemäße Neuinterpretation von Neutralitätsrecht und Neutralitätspolitik 

vorgenommen. Ist der Bundesrat der Auffassung, dass sich eine solche grundsätzliche 

Standortbeurteilung auch heute wieder aufdrängt? 


